
 

 

 

Nachtrag zum Maklervertrag 

 
 

Hiermit vereinbaren 
 

 
 

JUHR Finanz Versicherungsmakler 

Thomas Juhr 
Seligenstädter Straße 9 a 

63791 Karlstein 
 

 

 

nachfolgend – Makler - genannt nachfolgend – Mandant - genannt 

 
 
 

 
folgenden Nachtrag zum zwischen den Parteien seit dem  bestehenden Maklervertrag. 

 
 
 

 
Zusätzlich zu dem im Maklervertrag benannten Umfang erstreckt sich der Maklervertrag zukünftig auch auf folgende Versicherungen: 

 

 

 

 

 

Sämtliche Rechte und Pflichten der Parteien zu diesem Vertrag/Verträgen ergeben sich aus dem zugrundeliegenden Maklervertrag. Diese gelten 
entsprechend für die nachträglich in den Maklervertrag einbezogenen Versicherungen. Im Übrigen bleibt der Inhalt des Maklervertrages unbe-
rührt. 

 
 

 
Folgende Versicherungen sollen nicht mehr vom Maklervertrag erfasst werden: 

 

 

 

 
Ansonsten behält der bestehende Maklervertrag unverändert Gültigkeit. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(Ort, Datum)                      Unterschrift des Maklers  Unterschrift des Mandanten 

 
 

 


